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Sitzungsvorlage 
öffentlich 
 
 
 Vorlage-Nr.: VO/543/2007 

 Top-Nr.:  
 Fachbereich: Bauamt 

 Erstellt von: Michaela Graß 
 Datum: 20.11.2007 
 
 
Betreff: 
Gebührenkalkulationen; 
Vereinheitlichung der Kalkulationsgrundlagen 
 
Beratungsfolge: 
06.12.2007 Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
18.12.2007 Rat der Stadt Olfen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Olfen folgende 
Beschlussfassung: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die vorgestellten Maßnahmen zur Vereinheitlichung und 
Optimierung im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere durch Einführung von 
Ausgleichsrücklagen in allen Gebührenhaushalten, umzusetzen und über die somit erzielten 
Ergebnisse zu berichten. 
 
Begründung: 
Gemäß §  76 Gemeindeordnung hat eine Kommune vor Erhebung von Steuern zunächst Abgaben 
und spezielle Entgelte zu erheben. Die im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtungen 
festgesetzten Gebühren sind dabei stets kostendeckend zu kalkulieren. 
 
In Anlehnung an die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist die Zusammenführung 
der jährlich zu erstellenden Gebührenkalkulationen nunmehr an zentraler Stelle im Bereich des 
Bauamtes organisiert worden. So soll langfristig eine Vereinheitlichung der Kalkulationsgrundlagen 
hinsichtlich möglicher Abschreibungsmethoden, kalkulatorischer Verzinsung, 
Stundenwertberechnung, etc. sichergestellt werden. 
 
In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, flächendeckend in allen kostendeckenden 
Einrichtungen eine Gebührenausgleichsrücklage einzuführen. Damit wäre es möglich, auf künftige 
Strukturveränderungen zu reagieren und mit dem Ziel der Kontinuität für den Bürger, mögliche 
Gebührensprünge abzumildern oder zu verhindern. 
 
Desweiteren sollen mit Hilfe von konsequenten Betriebsabrechnungen im Anschluss an die jeweilige 
Kalkulationsperiode mögliche Über- oder Unterdeckungen in den einzelnen Gebührenhaushalten 
festgestellt werden, um daraus frühzeitig mögliche Veränderungen in der Gebührenentwicklung 
ableiten zu können.  
 
 
   

Sendermann  Himmelmann 
Beigeordnter  Bürgermeister 

 


